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 Veröffentlicht am 24.07.1930

Norm

EO §216 IIIa

Rechtssatz

Die Urteilsgebühr von einem Urteil, das das Eigentum an einer unbeweglichen Sache nicht auf Grund der Ersitzung

zuerkennt, haftet nicht auf der Sache und genießt kein Vorzugsrecht.
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